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RS OGH 1987/6/24 1Ob15/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1987

Norm

ABGB §861

ABGB §863 J

ABGB §914 IIIh

ABGB §983

AGBKr Pkt27

SchG Art3

Rechtssatz

Die Bank ist grundsätzlich berechtigt, auch ungedeckte Schecks einzulösen. In der Ziehung eines ungedeckten Schecks

auf die kontoführende Stelle ist ein Anbot auf Abschluß eines Kreditvertrages in entsprechender Höhe zu erblicken.
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